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Programm
Freitag, 20. März 2020
Großer Konzertsaal der Universität der Künste 
ab 
17.00 Uhr  Anmeldung und Akkreditierung 
18.30 Uhr:  Eröffnung und Begrüßung
  Eröffnungsvortrag
  Rechtsanwalt Stefan Conen, Berlin
  »Vom Schuldstrafrecht zum funktionalen Strafrecht« 
im Anschluss:  Empfang für die Gäste & Teilnehmer*innen des  
  Strafverteidigertages

Samstag, 21. März 2020
Technische Universität & Universität der Künste

9.00 - 12.30 & 
14.00 - 17.00 Uhr Arbeitsgruppen (Details ab S. 4)
18.00 Uhr  Aktuelles aus Europa 
  RA Carl W. Heydenreich und RAin Dr. Anna Oehmichen  
18.30 Uhr  Historischer Vortrag 
  Strafrecht, Strafjustiz und Strafverteidigung im NS.
  Lehren und Kontinuitäten
  Prof. Dr. Kai Ambos & RA Prof. Dr, Stefan König (S. 14)

ganztägig:  Digitale Forensik und computer-gestützte Beweismittelauswer-
tung
  Ausstellung und Fachvorträge (S. 14)
ab 
21.00 Uhr Abendveranstaltung im SUPER - Budapester Straße 50, Rooftop,  
  2. Etage, 10787 Berlin mit Live-Musik und DJs

Sonntag, 22. März 2020
Großer Konzertsaal der Universität der Künste

10.00 - 
12.30 Uhr Schlussplenum (Thema wird noch bekannt gegeben) 

Kinderbetreuung
am Samstag von 
9.00 bis 18.00 Uhr.
Details siehe S. 18



thema
Vom Schuldstrafrecht zum 
funktionalen Strafrecht
1. Schuldstrafrecht

›Schuld‹ ist der zentrale Begriff des deut-
schen Strafrechts, das sich ›Schuldstraf-
recht‹ nennt und das dem Rechtsstaats-
prinzip als elementarem Prinzip des 
Grundgesetzes einschränkungslos ver-
pflichtet ist. Schuld berührt unmittelbar 
die Frage der Geltung von Strafnormen 
und der Legitimation unseres Strafrechts 
überhaupt. Dennoch wird der Begriff der 
›Schuld‹ im StGB an keiner Stelle definiert. 
Die vom Großen Senat des BGH 1952 ge-
gebene Auffassung lautet:

»Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Un-
werturteil der Schuld wird dem Täter vor-
geworfen, daß er sich nicht rechtmäßig 
verhalten, daß er sich für das Unrecht 
entschieden hat, obwohl er sich recht-
mäßig verhalten, sich für das Recht hätte 
entscheiden können. 

Der innere Grund des Schuldvorwurfs 
liegt darin, daß der Mensch auf freie, ver-
antwortliche sittliche Selbstbestimmung 
angelegt und deshalb befähigt ist, sich 
für das Recht und gegen das Unrecht 
zu entscheiden, sein Verhalten nach den 
Normen des rechtlichen Sollens einzu-
richten und das rechtlich Verbotene zu 
vermeiden, sobald er die sittliche Reife 
erlangt hat und solange die Anlagen zur 
freien sittlichen Selbstbestimmung nicht 
durch die in § 51 StGB genannten krank-
haften Vorgänge vorübergehend gelähmt 
oder auf Dauer zerstört ist…

Der Mensch ist, weil er auf freie, sitt-
liche Selbstbestimmung angelegt ist, 
auch jederzeit in die verantwortliche Ent-
scheidung berufen, sich als Teilhaber der 
Rechtsgemeinschaft rechtmäßig zu ver-
halten und das Unrecht zu vermeiden.«

Wenn der BGH in dem zitierten Beschluss 
Begriffe wie »Schuld‹, »Freiheit« und »sitt-
liche Selbstbestimmung« bemüht, darf 
davon ausgegangen werden, dass hier 
von mehr als nur den sozialpsychologi-
schen und biochemischen Voraussetzun-
gen des Gesetzesgehorsams die Rede ist. 
Vergleicht man aber den philosophischen 
Gehalt der Begriffe mit der Auslegung, die 
diese Begriffe von heutigen Strafrechts-
dogmatikern und -kommentatoren erfah-
ren, wird deutlich, dass wir es gegenwärtig 
nicht mit einem ›Update der Benutzer-
oberfläche‹ des Strafrechts zu tun haben, 
sondern mit einem kompletten Austausch 
des ›Betriebssystems‹, bei dem das wert-
orientierte Schuldstrafrecht ausgetauscht 
wird gegen schuldunabhängige ›Richtig-
keitsrechtsprechung‹ eines funktionalen 
Strafrechts als ergebnisorientiertem Re-
gelwerk gesellschaftlicher Befriedung.

Das kann man wollen – muss es dann 
aber auch so benennen, statt funktionales 
Strafrecht im Wege inflationärer Gesetzge-
bung und unhaltbarer Auslegung als dog-
matisch modernisiertes Schuldstrafrecht 
verkleidet quasi heimlich einführen zu 
wollen. Und man sollte voraussehen, mit 

welchen Konsequenzen ein solcher Para-
digmenwechsel verbunden ist.

2. Funktionales Strafrecht
Dem funktionalen Strafrecht geht es um 
die Verfolgung überindividueller, von Ge-
sellschaft und Staat definierter Interessen, 
vor allem aber um den Selbsterhalt der je-
weiligen politischen Ordnung. Unter die-
ser Prämisse wird das Strafrecht von einer 
Begrenzung der Politik zu ihrem Mittel.

Stand hinter dem herkömmlichen Schuld-
prinzip das Menschenbild einer durch 
Freiheit, Vernunft und Sittlichkeit charak-
terisierten Person, die die Legitimation des 
Strafrechts und der sie treffenden Strafe 
mitträgt, so hat das funktionale Strafrecht 
den Bürger als Quelle der Gefahr ausge-
macht. Dem Schuldstrafrecht steht ein 
Mensch gegenüber, der zur sinnhaften 
Orientierung an der Norm fähig und Ad-
ressat einer durch seine Schuld begrenz-
ten Strafe ist; im funktionalen Strafrecht ist 
der Mensch nur zum Gehorsam gegenüber 
der Norm zu veranlassen und Adressat der 
an ihren generalpräventiven Wirkungen zu 
messenden Zwangsmaßnahmen.

Damit einher geht eine tendenzielle Maß-
losigkeit, mit der die staatliche Gewalt auf 
Rechtsbruch reagiert, wenn mit dem funk-
tionalen Konzept der Zweck (Rechtsfrie-
den, Rechtsempfinden der Bevölkerung, 
Sicherheit usw.) das Maß der Einwirkung 
auf den Täter (oder »Gefährder«) be-
stimmt. Denn es sind die instrumentellen 
Wirkungen, die man sich von der jeweili-
gen Maßnahme verspricht, die die Suche 
nach der Reaktion bestimmen und nicht 
die gerechtigkeitsorientierte Frage nach 

der Qualität der Unrechtsmaterie.1

Die Funktionalisierung des Strafrechts zur 
Verfolgung präventiver Anliegen bringt 
die immer weitere Entfernung vom Ultima 
Ratio Prinzip mit sich. Hinzu kommt, dass 
die beständige Ausweitung und Verschär-
fung des materiellen Strafrechts derzeit 
nahezu fließbandmäßig als Beweis poli-
tischer Handlungsfähigkeit missbraucht 
wird. Für das Verfahrensrecht gilt, dass 
Funktionalisierung mit Entformalisierung 
einher geht. Verfahrensvereinfachung und 
Ökonomisierung mit den Bestrebungen zu 
einem konsensualen Verfahren sind ein 
Geschenk des funktionalen Strafrechts und 
wohl eines der deutlichsten Zeichen der 
Verabschiedung vom Schuldprinzip. Auf 
diesem Boden wachsen die Entgrenzung 
staatlicher Eingriffsmöglichkeiten und die 
Einschränkung von Beschuldigten- und 
Verteidigerrechten gleichermaßen. 

1 vgl. Uwe Murmann ›Kritik des funktionalen Straf-
rechts‹, in: Heinz Koriath u.a. ›Grundfragen des 
Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der 
Juristenausbildung‹, Göttingen, 2009



Es referieren:

Professor Dr. Tobias Singelnstein zum Thema 
›Hauptsache sicher! – Der preventive turn in 
der Sicherheitsgesellschaft‹

Professor Dr. Thomas Fischer zum Thema 
›Rechtsstaatsdämmerung? – Vom liberalen Ab-
wehrrecht zur Eingriffsnorm der Staatsgewalt‹

Professor Dr. Stephan Barton zum Thema ›Sa-
boteure des Rechtsstaats? – Das Anwaltsbild in 
der öffentlichen Debatte‹

Vors. RiLG Dr. Holger Niehaus zum Thema 
›Rechtsstaatliche Leinen los? – Die Entwick-
lung der Rechtsprechung zu Beweisverwer-
tungsverboten‹

Moderation: Rechtsanwalt Georg 
Schulze, Bielefeld

2 Strafbefehl
Der Großteil der strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren endet – wird das 
Verfahren nicht eingestellt – mit dem An-
trag auf Erlass eines Strafbefehls. Für 
diesen ist ein hinreichender Tatverdacht 
ausreichend. Der Strafbefehl ist Ankla-
geschrift, Urteil und unwidersprochener 
Transfer polizeilicher Ermittlung in die 
prozessuale ›Wahrheit‹ in einem. 

Dabei dürfte das Wesen des Strafbefehls 
von einem Teil der Betroffenen falsch 
verstanden werden: Betroffene können 
davon ausgehen, dass wegen des Baga-
tellcharakters mancher Taten lediglich 
eine Art Geldbuße verhängt wird und eine 
Gerichtsverhandlung deswegen nicht not-
wendig ist. Einige sind froh, nicht vor Ge-
richt erscheinen zu müssen, und zahlen 
lieber das vermeintliche Bußgeld, selbst 
wenn sie sich nicht schuldig fühlen oder 
nicht schuldig sind. 

Die Effektivität des Strafbefehlsverfahrens 
aus Sicht der Justiz ist immens. In man-
chen Bundesländern sind der weit über-
wiegende Anteil aller Anklagen Strafbe-
fehlsanträge, die in den zahlenmäßig weit 
überwiegenden Fällen ohne Einspruch, d.h. 
ohne rechtliches Gehör zu Urteilen werden. 
Einer Vielzahl von Beschuldigten wird aus 
weiteren Gründen kein effektives recht-
liches Gehör zu Teil. Einerseits nehmen 
sozial schwache, bildungsferne, psychisch 
beeinträchtigte oder sprachunkundige 
Menschen die Möglichkeit des Einspruchs 
nicht wahr, sei es, weil sie die Rechtsmit-
telbelehrung nicht verstehen, sei es, weil 
sie davon ausgehen, sich die Verteidigung 
nicht leisten zu können, sei es, weil sie das 
Wesen des Strafbefehls missverstehen. An-
dererseits leistet das fehlende Verschlech-
terungsverbot der freien Wahrnehmung 
der Einspruchsmöglichkeit keinen wirkli-
chen Vorschub. Schließlich beeinträchtigt 
die auf § 244 Abs. 2 StPO reduzierte Be-
weisaufnahme (vgl. §§ 411 Abs. 2 S. 2, 420 
Abs. 4) die Möglichkeiten der Verteidigung. 

Die mit dem Strafbefehl einhergehende 
Verurteilung führt zur Eintragung ins Bun-
deszentralregister und ggf. ins Führungs-
zeugnis. Eine Geldstrafe von mehr als 90 
Tagessätzen (auch kumuliert in mehreren 
Verfahren) steht einer Einbürgerung ent-
gegen. Verstöße gegen das Betäubungs-
mittelgesetz stellen im Einzelfall auch bei 
Geldstrafen einen Ausweisungsgrund dar. 
Der Strafbefehl kann in Fällen der Eintra-
gung in ein erweitertes Führungszeugnis 
faktisch und rechtlich Berufsverbote nach 
sich ziehen. Auch der kiffende Lehrer darf 
bei einer Geldstrafe von wenigen Tages-
sätzen nach § 25 Nr. 4 JugendArbSchG 
nicht mehr seinen Beruf ausüben. 

Vom Schuldstrafrecht zum 
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44. Strafverteidigertag * Berlin * 20.-22.3.20201 Rechtsstaat zwischen 
Freiheit und Sicherheit – 

wie der Begriff ›Rechtsstaat‹ 
von Law & Order gekapert wird

Seit den ersten Strafverteidigertagen be-
schäftigen wir uns mit gesetzgeberischen 
Vorlagen, die aus Sicht der Strafverteidi-
gervereinigungen rechtsstaatlich bedenk-
lich sind, Beschuldigtenrechte eingrenzen 
und die Gewichte im fairen Prozess zu-
gunsten der Justiz verschieben.

Das ›Gesetz zur Modernisierung des Straf-
prozesses‹ ist das aktuellste Beispiel für 
diese Entwicklung – wobei zu befürchten 
ist, dass bis zum Beginn des 44. Straf-
verteidigertages in Berlin bereits wieder 
neue Vorschläge auf dem Tisch liegen. 
Regelmäßig finden nahezu ausschließlich 
Vorschläge aus Richterschaft und Strafver-
folgungsbehörden Eingang in die Gesetz-
gebungsmaschinerie; trotz Expertenanhö-
rungen im Rechtsausschuss und anderen 
politischen Gremien unter Teilnahme der 
Anwaltschaft finden Bürgerrechte und 
Strafverteidigervereinigungen kein Gehör.

Mehr noch: Unter der Präambel ›Funkti-
onstüchtigkeit der Strafrechtspflege‹ wird 
der Begriff ›Rechtsstaat‹ benutzt, um Be-
schuldigten- und Verteidigerrechte weiter 
abzubauen.

Die Arbeitsgemeinschaft will diese Ent-
wicklung vom Rechtsstaatsbegriff als libe-
ralem Abwehrrecht gegenüber staatlicher 
Machtausübung hin zur Eingriffsnorm für 
die Ausweitung ebensolcher Befugnisse 
wissenschaftlich näher untersuchen.

Dargestellt wird die Entwicklung der Aus-
weitung prozessualer Eingriffsbefugnisse 

und untersucht, warum Grundrechte kei-
ne Lobby haben. Der rechtshistorische 
Ursprung des Rechtsstaatsbegriffs im 
Liberalismus wird der Umdeutung die-
ses Begriffs durch konservativ-autoritäre 
Kräfte gegenübergestellt. Die Arbeits-
gemeinschaft befasst sich auch mit dem 
Bild der Anwaltschaft und der Strafvertei-
digung in der öffentlichen Debatte. Unter 
dem Stichwort »Asylindustrie« oder der 
Forderung nach »Berücksichtigung des 
Rechtsempfindens weiter Teile der Bevöl-
kerung« (Innenminister Reul, NRW) ist be-
reits öffentlich wirksam dargelegt worden, 
was Repräsentanten des Rechtsstaats von 
anwaltlicher Tätigkeit halten. Engagierte 
Verteidigung wird wahrgenommen als Sa-
botage am Strafprozess, am Rechtsstaat.

Hierzu passt die Entwicklung der Recht-
sprechung zu Verfahrensfehlern und de-
ren Rechtsfolgen: Gibt es Beweisverwer-
tungsverbote?

wichtig ist,

dass esschnell geht



Den durchaus gravierenden Folgen des 
Strafbefehls steht eine hohe Fehleranfäl-
ligkeit des Verfahrens bis zu seinem Erlaß 
gegenüber. 

Das Beweisverfahren ist polizeilich-sum-
marisch und nicht kontradiktorisch ange-
legt. Die Schlüssigkeit der Sachlage wird 
aufgrund der Kürze des Verfahrens stark 
von Vornahmen beeinflusst.

Werden diese Vornahmen von Beginn an 
nicht hinterfragt, so führt das auf Schlüssig-
keit angelegte Verfahren dazu, dass ihnen 
zugrunde liegende Fehler selbst bei recht-
zeitigem Einspruch nicht einfach beseitigt 
werden können. Gerade im Strafbefehlsver-
fahren ist davon auszugehen, dass Ersatz-
freiheitsstrafe und Zwangsvollstreckung zu 
häufig die Folgen von Fehlurteilen sind. 

Die Arbeitsgemeinschaft befasst sich mit 
den Fragen:

- Wer sind die Betroffenen des Strafbe-
fehlsverfahrens? Handelt es sich über-
proportional um sozial schwache Perso-
nen? Welches sind die Deliktsgruppen 
des Strafbefehlsverfahrens? Sind über-
proportional Frauen von Strafbefehlen 
und Geldstrafen betroffen? 

- Gebieten die Folgen des Strafbefehls-
verfahrens (entziehungs-, einziehungs-, 
berufs- und gewerberechtliche, aufent-
halts- und einbürgerungsrechtliche) Än-
derungen auch im Recht der Pflichtver-
teidigung? 

- Hat die Strafjustiz die Einzelfallent-
scheidung gegen Effektivität und Erledi-
gungszahlen eingetauscht? Gewährt die 
Einspruchsmöglichkeit des § 410 Abs. 
1 StPO ausreichend rechtliches Gehör? 
Wie passt das fehlende Verschlechte-
rungsverbot zum Anspruch auf rechtli-
ches Gehör? Welche Folgen hat das auf 
§ 244 Abs. 2 StPO reduzierte Beweisan-

tragsrecht? Welche entscheidungsrele-
vanten Informationen bleiben im Straf-
befehlsverfahren unterbelichtet? 

- Sind Strafbefehlsverfahren besonders 
anfällig für Fehlurteile? Kann das Straf-
befehlsverfahren so reformiert werden, 
dass die Fehleranfälligkeit auf ein an-
nehmbares Maß reduziert wird?

- Verhindert das Strafbefehlsverfahren die 
Entkriminalisierung solcher Delikte, die 
auch Einstellungen zugänglich sind? Ist 
das Strafbefehlsverfahren zu leicht, zu 
schnell, zu einfach? 

Die Arbeitsgemeinschaft unterbreitet Vor-
schläge zur effektiven Verteidigung im 
Strafbefehlsverfahren, auch unter Bezug 
auf ein Beratungsprojekt der Vereinigung 
Berliner Strafverteidiger. 

Referent*innen:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Helmut Pollähne, 
Bremen - zu Verfahrenskultur im Strafbefehls-
verfahren - Folgen des fehlenden Verschlech-
terungsverbots und des auf § 244 Abs. 2 StPO 
reduzierten Beweisantragsrechts

Prof. Dr. Stefanie Kemme, - zu Strafbefehl und 
Fehlurteil

Andreas Rische, Richter am Amtsgericht Tier-
garten (angefragt) – zur Rechtswirklichkeit des 
Strafbefehlsverfahrens 

Rechtsanwalt Dr. Tobias Lubitz, Berlin - zu 
Armut und Kriminalität; 

Dr. Bärbel Bardarsky, Leiterin der JVA für 
Frauen, Berlin - zu Strafbefehl und Ersatzfrei-
heitsstrafe

Prof. Dr. Carsten Momsen, FU-Berlin - zur 
›Law Clinic‹ in der Rechtsberatung für Strafbe-
fehlsempfänger 

Moderation: Rechtsanwältin Cäcilia Rennert, & 
Rechtsanwalt Hannes Honecker, beide Berlin

3 Das Ende der 
Fluchtgefahr?

Untersuchungshaft ist Freiheitsentzug 
an Unschuldigen. Sie darf nur in eng be-
grenzten Ausnahmefällen angeordnet 
werden. Der Rückgang der Straftaten wie 
auch der Zahl der Strafgefangenen ließe 
erwarten, dass auch die Untersuchungs-
haft zurückgeht. Das Gegenteil ist jedoch 
der Fall: Von 2014 bis Ende 2017 ist die 
Zahl der Untersuchungsgefangenen um 
25 Prozent gestiegen, in den Stadtstaaten 
hat sie sich in diesem Zeitraum sogar fast 
verdoppelt.

Mehr als 90 Prozent der Haftbefehle sind 
auf den Haftgrund der Fluchtgefahr ge-
stützt. Diese wird häufig nur dürftig mit 
Hinweis auf eine vermeintlich hohe Straf-
erwartung und demgegenüber unzurei-
chende soziale Bindungen begründet. 
Dabei realisiert sich die angebliche Straf-
erwartung in vielen Fällen nicht. Neuere 
Untersuchungen bei Beschuldigten, die 
vor einem Urteil aus der Untersuchungs-
haft entlassen wurden, zeigen zudem 
deutlich, dass die Annahme von Fluchtge-
fahr in der überwiegenden Zahl der Fälle 
nachweislich falsch war.

In der Arbeitsgruppe sollen diese Unter-
suchungen vorgestellt werden. Auf dieser 
Basis wollen wir diskutieren, welche Fol-
gerungen hieraus rechtspolitisch, aber 
auch für die Praxis der Strafverteidigung 
gezogen werden können.

Außerdem soll der Vollzug der Untersu-
chungshaft kritisch erörtert werden. Ihr 
Zweck besteht ausschließlich darin, die 
Durchführung des Verfahrens zu sichern. 
Untersuchungsgefangene sind jedoch 
vielfach noch stärkeren Einschränkungen 
unterworfen als selbst Strafgefangene. 

Auch wenn in einigen Fällen noch Unter-
suchungshaft zu vollziehen sein sollte, 
muss diese den Gefangenen so viel Frei-
heit wie möglich belassen.

Referent*innen:

Rechtsanwältin Dr. Lara Wolf, Berlin

RiKG Detlef Lind, Berlin

Rechtsanwalt Dr. Frank Nobis, Iserlohn

Gerd Koop, ehemlaiger Leiter der JVA  
Oldenburg

Moderation: Rechtsanwältin Dr. Angelika 
Bode, Hannover

4 ›Better don´t touch‹ 
- Neues Sexual-

strafrecht 
Die bereits 1973 mit der Änderung der 
Schutzrichtung von der »Sittlichkeit« zur 
»sexuellen Selbstbestimmung« begonne-
nen Reformen des Sexualstrafrechts dau-
ern an. Das Sexualstrafrecht wurde mehr-
fach grundlegend reformiert, bestehende 
Tatbestände wurden ausgeweitet, neue 
Tatbestände eingeführt und die Teilha-
berechte von Opfern am Strafverfahren 
gestärkt. Diese Entwicklung hat mit der 
letzten umfassenden Reform des Sexual-
strafrechts, die begleitet war von gesell-
schaftlichen Debatten um das sexuelle 
Selbstbestimmungsrecht und die Gleich-
berechtigung von Frauen (»Nein heißt 
Nein«, »Team Gina Lisa«) mit dem 50. 
StÄG vom 04.11.2016 wohl nur vorüber-
gehend einen Höhepunkt gefunden, wie 
die aktuelle Diskussion um die Strafbar-
keit des ›Stealthing‹ (heimliches Abziehen 
des Kondoms beim Geschlechtsverkehr) 
zeigt. Kernpunkt der Reform war die Än-
derung des § 177 StGB, es wurde neben 



dem Tatbestand der sexuellen Handlun-
gen gegen den erkennbaren Willen (§ 
177 Abs. 1 StGB) ein Mischtatbestand aus 
Missbrauch von Gelegenheiten und Nöti-
gung (§ 177 Abs. 2 Nr.1 bis Nr. 5 StGB) 
geschaffen sowie der Straftatbestand der 
sexuellen Belästigung (§ 184i StGB) und 
der Straftaten aus Gruppen (§ 184j StGB) 
neu eingeführt. 

Vielfach kritisiert wurde die »exzessive 
Ausdehnung eines Opfer-Schutzkonzepts 
auf das materielle Strafrecht« (Thomas 
Fischer), die Übernahme der populären 
Forderung »Nein heißt Nein« als Leitprin-
zip des Sexualstrafrechts und die grund-
legend neue Konzeption des Schutzguts 
der sexuellen Selbstbestimmung (Elisa 
Hoven). Seit drei Jahren finden die neuen 
Regelungen nun Anwendung. Die Zahl der 
angezeigten Straftaten steigt, die Ermitt-
lungsbehörden gehen von einer weit über 
50 Prozent liegenden Anzahl von Falsch-
beschuldigungen aus. Verfahren mit dem 
Vorwurf einer Sexualstraftat finden häufig 
große öffentliche Resonanz, die »Opfer« 
werden im Rahmen eines engmaschigen 
Betreuungskonzepts von mannigfaltigen 
Institutionen unterstützt und auf die Aus-
sagen vorbereitet. Die Straftatbestände 
sind unüberschaubar, ausufernd und so 
kompliziert, dass ihre praktische Hand-
habung Ermittlungsbehörden, Gerichte 
und die Verteidigung vor große Probleme 
stellt. Die Vernehmung von »Opfern« von 
Sexualstraftaten und die Ermittlungen in 
diesem Verfahren nehmen große Kapazitä-
ten der Polizei in Anspruch. Der zwischen-
zeitlich absolut übliche übervorsichtige 
Umgang mit »Opfern« bei polizeilichen 
Vernehmungen oder in der Hauptverhand-
lung erschwert konkrete Feststellungen 
und eröffnet den Raum für Spekulationen, 
die meist zuungunsten des Beschuldigten 
ausgehen. Die Bewertung einer Aussage, 

deren wesentliches Merkmal das subjekti-
ve Empfinden des »Opfers« ist, ist mit den 
bisher geltenden aussagepsychologischen 
und Glaubwürdigkeitskriterien fast nicht 
mehr möglich. 

Wie also muss und kann von der Vertei-
digung in der Praxis auf die veränderte 
Rechtslage und auch die veränderten Ge-
gebenheiten in diesem Verfahren reagiert 
werden? Bleibt jetzt nur noch die Resigna-
tion oder kann diese Entwicklung mit ver-
nünftigen rechtspolitischen Argumenten 
gestoppt oder gar rückgängig gemacht 
werden?

Die Arbeitsgruppe wird sich mit einer Zu-
standsbeschreibung nach der Reform seit 
November 2016 befassen (z.B. derzeitiges 
Forschungsprojekt von Prof. Dr. Daniela 
Klimke zu Falschbeschuldigungen bei Ver-
gewaltigungen), Handlungsalternativen 
für die Verteidigung in Sexualstrafverfah-
ren unter den veränderten Bedingungen 
suchen und die Frage diskutieren, ob und 
welche Möglichkeiten es gibt, Einfluss auf 
die rechtspolitische Diskussion zu nehmen 
und weitere Verschärfungen des Sexual-
strafrechts zu verhindern. 

Referent*innen: 

Prof. Dr. Daniela Klimke, Soziologin und  
Kriminologin, Polizeiakademie Niedersachsen 

Prof. Dr. Elisa Hoven, Universität Leipzig 

Prof. Dr. Dr. Rüdiger Lautmann, Soziologe und 
Sexualwissenschaftler, Berlin (a.D.) 

Polizeikommissar Andreas Blaimberger,  
Polizeiakademie Niedersachsen 

Staatsanwalt Martin Reiter, Koordinator für 
Cyberkriminalität der Staatsanwaltschaft Saar-
brücken

Moderation: Rechtsanwältin Anette Scharfen-
berg, Lörrach

5 Wirtschaftsstrafrecht

Der Bereich des Wirtschafts-
strafrechts wächst weiter. Damit geht die 
besorgniserregende Abkehr vom Schuld-
strafrecht zu einem rein funktionalen 
Strafrecht einher. Im Wirtschaftsstrafrecht 
haben sich so viele neue Strafbarkeits-
risiken wie in wohl kaum einem anderen 
Gebiet des Strafrechts in der jüngsten 
Vergangenheit aufgetan. Zugleich gilt der 
unantastbare Grundsatz allen staatlichen 
Strafens ›nulla poena sine culpa‹ im Wirt-
schaftsstrafrecht nicht mehr bedingungs-
los und steht hier geradezu im Gegensatz 
zum aktuell herrschenden Zeitgeist. Mo-
dern ist hier vielmehr, den Strafausspruch 
von der Frage der Schuld zu lösen.

Die AG soll die besonders von dieser pro-
blematischen Entwicklung betroffenen 
Bereiche des Wirtschaftsstrafrechts be-
leuchten:

Nachdem nun die Ausweitung der Sankti-
onierung von Unternehmen in der Arbeits-
fassung des Referentenentwurfs des BMJV 
vom 15. August 2019 als »Gesetz zur Sank-
tionierung von verbandsbezogenen Straf-
taten« politisch auf den Weg gebracht 
wurde, sollen in der AG mögliche kritische 
Berührungspunkte mit dem Schuldprinzip 
und das Für und Wider sowie das sodann 
geltende Recht mit seinen Anwendungs-
voraussetzungen und (mutmaßlichen) 
Problemfeldern aus Verteidigersicht the-
matisiert werden.

Im Rahmen und in Folge von internen 
Ermittlungen in Unternehmen stellt sich 
die Frage, von wem und in welcher Form 
Feststellungen zum Sachverhalt und zur 
individuellen strafrechtlichen Verantwort-
lichkeit tatsächlich getroffen werden und 

ob dies mit unseren rechtsstaatlichen Ver-
fahrensgrundsätzen überhaupt noch ver-
einbar ist.

Bei der Verteidigung von Unternehmen 
stehen regelmäßig andere Gesichtspunk-
te als die Frage nach der strafrechtlichen 
Schuld des Individuums im Vordergrund. 
Der Fokus liegt hier vielmehr auf den wirt-
schaftlichen Folgen für das Unternehmen 
und die Erhaltung von Arbeitsplätzen. So 
findet z.B. die Verfahrensbeendigung nach 
§ 153a StPO – auch zur Bewältigung des 
teils erheblichen Umfangs der Verfahren – 
einen weiten Anwendungsbereich.

Schließlich sollen die Sicht der Justiz auf 
diese und andere Probleme moderner 
Wirtschaftsstrafverfahren und entspre-
chende Lösungsansätze – auch vor dem 
Hintergrund einer möglichen »Entrümpe-
lung« der bestehenden Regelungen – hier-
zu diskutiert werden.

Referent*innen:

Rechtsanwalt Dr. Philipp Gehrmann, Berlin

Rechtsanwältin Dr. Carolin Weyand, Frankfurt/
Main

Rechtsanwalt Felix Rettenmaier,  
Frankfurt/Main

VorsRiLG Werner Gröschel, Frankfurt

Moderation: Rechtsanwalt Dr. Oliver  
Sahan, Hamburg



6 Die Disziplinierung der 
Verteidigung durch 

Zudrehen des Geldhahns oder 
Das Kostenrecht als Rechts-
wegsperre 

Wer sich als Beschuldigter gegen einen 
schwerwiegenden oder umfangreichen 
Vorwurf verteidigen muss, wird sich eine 
Wahlverteidigung nur leisten können, 
wenn er im oberen Zehntel der Einkom-
menspyramide lebt oder zu den Weni-
gen gehört, die für eine ›gefahrgeneigte‹ 
Arbeit eine Spezialrechtsschutzversiche-
rung abgeschlossen haben. Otto Normal-
verbraucher hingegen kann sich eine die 
Waffengleichheit gegenüber den Straf-
verfolgungsbehörden herstellende Ver-
teidigung regelmäßig nicht leisten und 
wird – zu einem früheren oder späteren 
Zeitpunkt des Verfahrens – das Institut 
der Pflichtverteidigung in Anspruch neh-
men müssen. Aber auch an sich finanziell 
bessergestellten Beschuldigten wird ange-
sichts des am 1.7.2017 in Kraft getretenen 
Neuregelung des Rechts der Vermögens-
einziehung häufiger als früher das nötige 
Kleingeld fehlen, um eine Wahlverteidige-
rin oder einen Wahlverteidiger zu bezah-
len. 

Bundesverfassungsgericht und EGMR be-
tonen zwar regelmäßig, dass das Institut 
der Pflichtverteidigung der Wahlvertei-
digung möglichst gleichzukommen habe 
und – so EGMR, StV 1985, 441 – dem Be-
schuldigten einen Anspruch auf »konkrete 
und wirkliche Verteidigung« ohne Rück-
sicht auf seine Einkommensverhältnisse 
vermittele. Das folge aus dem Rechts-
staatsprinzip und dem Grundsatz der Waf-
fengleichheit. 

Pflichtverteidigung muss aber angemes-
sen vergütet werden, wenn sie auf Dauer 
genauso effektiv wie eine Wahlverteidi-
gung auf Basis einer Vergütungsverein-
barung sein soll. Pflichtmandate überneh-
mende Rechtsanwält*innen müssen wie 
ein Wahlverteidiger von ihrer Vergütung 
ihre Kanzleiraummiete und Mitarbeiter 
bezahlen, ihren und ihrer Familie Lebens-
unterhalt bestreiten und für ihre Alters-
vorsorge Rücklagen bilden können. Die 
Vorstellung, Pflichtverteidigung sei ein 
Sonderopfer der Anwaltschaft für den 
Rechtsstaat, das durch Erlöse aus ande-
ren Mandaten querfinanziert werde, ist im 
Zeitalter hochspezialisierter Fachanwalt-
schaften in der Praxis überholt worden 
und verbrämt in Wahrheit nur den eines 
Rechtsstaates unwürdigen Zustand, dass 
chronisch unterbezahlte Idealist*innen die 
Bürgerrechte der Armen gegenüber dem 
Staat durchsetzen müssen. 

Der Rechtsstaat hat Waffengleichheit zu 
gewährleisten. Die wiederum kostet mehr 
als Sonntagsreden. Nämlich Geld. Der 
Rechtsstaat wiederum soll vieles. Eines 
darf er aber vor allen Dingen nicht: Viel 
kosten.

Die AG wird sich mit verschiedenen As-
pekten des Grundproblems beschäftigten, 
das darin liegt, dass Gesetzgeber und Jus-
tiz für eine effektive Pflichtverteidigung 
nicht genug Geld zur Verfügung stellen. 
Das fängt ganz allgemein mit der für alle 
nicht ganz einfach gelagerten Fälle nicht 
kostendeckenden Gebührenregelung in 
den Nr. 4100 ff. VV RVG an; sie wird fer-
ner diskutieren, ob die von der Rechtspre-
chung vorgenommene strenge Auslegung 
des § 51 RVG verfassungskonform ist und 
nimmt auch die zunehmend exzessive 
und analoge Anwendung des § 145 Abs. 

4 StPO durch die Rechtsprechung eben-
so aus dem Blickwinkel des Art. 12 GG in 
den Blick wie die regelmäßige Nichtbei-
ordnung eines zweiten Pflichtverteidigers 
auch in Umfangsverfahren und erörtert 
vor dem Hintergrund besonders krasser 
Entscheidungen in der jüngeren Zeit, ob 
das Zudrehen des Geldhahns nicht sogar 
eine Methode zur »Bekämpfung« einer als 
zu engagiert empfundenen Verteidigung 
geworden ist. Rechtsvergleichend wagen 
wir einen Blick über den nationalen Tel-
lerrand und hören uns an, wie die Pflicht-
verteidigung in anderen Rechtsordnungen 
(etwa beim IStGH und in der Schweiz) 
vergütet wird und diskutieren, ob sich die 
Übernahme eines solchen Systems, etwa 
die Vergütung nach konkretem Bedarf 
oder nach Stundensätzen, empfiehlt. 

Referen*innen: 

Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Tsambikakis, 

Köln

Prof. Dr. Gunhild Godenzi, LL.M., Zürich, 

(angefragt)

Rechtsanwältin Natalie von Wistinghausen, 

Berlin

Rechtsanwalt N. N.  

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln (angefragt)

Moderation: Rechtsanwalt Peter Syben, Köln

7 The Disappearing Trial

Vor ca. zwei Jahren ist eine Studie 
veröffentlicht worden, die international die 
Bedingungen von Verständigungen bzw. 
die Aufgabe eines streitigen Verfahrens 
zugunsten einer Sanktionsvereinbarung 
untersuchte. Ergebnis war, dass sich der 
›Deal‹ ausweitet. Von 90 untersuchten 
Ländern haben mehr als Zweidrittel, näm-
lich 66, unterschiedliche Verzichtssysteme 
zugunsten eines Schuldbekenntnisses mit 
Sanktionsvereinbarung. 1990 war dies le-
diglich in 19 Ländern der Fall.

In den USA, wo die Datenlage am klars-
ten zu sein scheint, werden mittlerweile 
97 Prozent aller Fälle im Wege der Ver-
ständigung erledigt. Beruhigend erklärbar 
wäre dies eigentlich nur damit, dass ent-
weder der selektive Anklagemechanismus 
so zuverlässig wäre, dass aus Sicht der 
Angeklagten ein bestreitendes Verfahren 
per se sinnlos wäre und sie die für sie le-
gitime Abkürzung der vermeintlich straf-
mildernden Verständigung aufgrund des 
zutreffend vorgeworfenen Sachverhalts 
suchen. Dagegen wäre wenig zu erinnern. 
Zu besorgen ist aber umgekehrt, dass ein 
streitiges Verfahren möglicherweise auch 
für mit unzutreffenden Vorwürfen kon-
frontierte Angeklagte mit einem so hohen 
Risiko ungleich härter bestraft zu werden 
verbunden ist und das Vertrauen, sich 
in einem derartigen Prozess realistisch 
gegen eine auch unzutreffende Anklage 
verteidigen zu können, denkbar gering ist. 
Die Datenlage weist aber klar darauf hin, 
dass letzteres der Fall ist. 

Allein im Fall der erfolgreichen Wiederauf-
nahmen nachweislich unschuldig ange-
klagter Personen lag den falschen Verur-
teilungen in 44 Prozent ein unzutreffendes 



Schuldbekenntnis im Wege einer Verein-
barung zugrunde. 

Dabei ist nach der Studie wohl auch fest-
zustellen, dass international betrachtet das 
Interesse an Verständigungen ein staat-
liches ist. So wie die Regelungen über-
wiegend ausgestaltet sind, schützen sie 
zumindest im Ergebnis überwiegend die 
staatlichen Strafverfolgungsbelange. Dies 
betrifft auch den Umstand, dass die Be-
achtung schützender Formen durch die 
Strafverfolgungsbehörden im Ermittlungs-
verfahren nicht mehr hinterfragt wird und 
hierdurch auch eine Disziplinierungsfunk-
tion für die polizeiliche Arbeit verloren 
geht. Es gibt zudem Anhaltspunkte dafür, 
dass Verfahren mit offensichtlichen for-
malen Verstößen im Rahmen der Ermitt-
lungen staatlicherseits später ebenso für 
besonders ›dealgeeignet‹ befunden wer-
den wie solche mit eigentlich schwacher 
Beweislage. Hierdurch wird der kritische 
Prüfstand einer Hauptverhandlung durch 
den oberflächlichen Eindruck abgelöst, re-
gelmäßig (im Beispiel der USA 97 Prozent) 
laufe alles ›sauber‹. Dies droht wiederrum 
als vermeintlich empirisch abgesicherte 
Prämisse auf die verbleibenden streitigen 
Fälle (drei Prozent) verfahrenspsycholo-
gisch auszustrahlen. Gleichzeitig beein-
flussen derartige Scheingewissheiten die 
öffentliche Wahrnehmung von Strafverfol-
gung und damit auch den Gesetzgebungs-
prozess.

Die AG soll diese Studie und deren Ergeb-
nisse vorstellen und die aufgezeigten Ge-
fahren der staatlichen Funktionalisierung 
von Verständigungen anhand unserer na-
tionalen Rechtslage beleuchten.

Referent*innen: 

Vorsitzende Richterin Kristin Klimke, Land-
gericht Berlin 

Rechtanwalt Eberhard Kempf, Frankfurt/Main

Prof. Dr. Karsten Altenhain, Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf 

Darryl K. Brown, University of Virginia, USA

Moderation: Rechtsanwältin Ria Halbritter, 
Berlin

8 Gerichtssprache: 
Deutsch

Dass im Strafprozess die deutsche Spra-
che genutzt wird, ist zunächst einmal 
selbstverständlich. Sprachbeherrschung 
ist allerdings nicht nur notwendig für die 
Teilhabe am Verfahren, sondern auch Ins-
trument der Macht und der Manipulation. 

Zur Bedeutung der Sprache im Strafver-
fahren und der Kommunikation im Straf-
verfahren wird Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich 
Sommer aus Köln referieren. 

Dr. Oliver Gerson von der Universität Pas-
sau wird zum Thema ›Framing‹ referieren. 

»Framing bezeichnet das Einbetten eines 
Themas in ein bestimmtes Bedeutungs-
umfeld. Frames sind (laut Goffman) 
grundlegende kognitive Strukturen, die 
die Wahrnehmung und Widerspiegelung 
von Realität lenken. Im Allgemeinen wer-
den Frames nicht bewusst erzeugt, wer-
den jedoch unbewusst während des kom-
munikativen Prozesses übernommen. 
Vereinfacht lässt sich sagen, dass Frames 
durch eine bestimmte Themenstrukturie-
rung die Blickrichtung des Informations-
prozesses vorgeben und regeln, welche 

Teile einer dargebotenen Realität wir mit 
hoher Wahrscheinlichkeit bemerken.«  

Dietlind Broders ist vereidigte Dolmetsche-
rin für Englisch und Französisch, war 
lange als Simultandolmetscherin interna-
tional tätig und ist jetzt freiberufliche Dol-
metscherin. Sie dolmetscht auch sehr viel 
als Gerichtsdolmetscherin. Sie wird über 
Qualitätsanforderungen an Dolmetscher 
und Probleme des Dolmetschers in der 
Hauptverhandlung referieren.

Rechtsanwältin Alexandra Elek aus Ham-
burg wird den rechtlichen Rahmen zum 
Dolmetschen und Übersetzen und zur 
Leistung vom Sprachsachverständigen im 
Rahmen des Strafverfahrens vortragen.

Moderiert wird die Arbeitsgruppe von 
Rechtsanwalt Arne Timmermann aus Ham-
burg.

9 Erleben, Verstehen, 
Voraussehen – 

Verteidiger*innen-Verhalten 
reflektieren
**Die ›Fakultät Darstellende Kunst‹ beim 
Strafverteidigertag 2020 in der Universi-
tät der Künste ist ein Impulsgeber für die 
Künste der strafrechtlichen Interaktion ab 
dem Erstgespräch. Das darstellende Spiel 
– auf der AG-eigenen Bühne und im Werk-
stattbereich – wird gemeinsam festgelegt 
und reflektiert. Dies ermöglicht eine enge, 
praxisorientierte und vor allem projektbe-
zogene Zusammenarbeit, die die Arbeits-
weise am Gericht szenisch verstehen hilft. 
Hierbei wird großer Wert darauf gelegt, 
dass die Teilnehmer*innen schon früh ei-
genverantwortlich tätig werden. 

Wichtig: Die AG ist kein ›closed shop‹, es 
gilt die Reihenfolge der Anmeldungen!

** Ankündigung in Anlehnung an den Text der 
Universität der Künste zur ›Fakultät Darstellen-
de Kunst‹ 

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen 
begrenzt. Ein AG-Wechsel während des 
Tages ist nicht erwünscht. Interesent*in-
nen melden sich bitte vorab und verbind-
lich für die AG an. Es erfolgt eine Anmel-
debestätigung.  

Referent*innen: 

Rechtsanwalt Andreas Mroß, Lübeck; 

Swantje Nölke, Theaterpädagogin, Projektlei-
tung, kulturinitiative zwenkau e.V., Leipzig 

Sarah Eger, Theaterpädagogin/ Projektkoor-
dinatorin, Sinus - Büro für Kommunikation, 
Leipzig



Digitale Forensik und 
computer-gestützte 
Beweismittelauswertung

Ausstellung und Fachvorträge

Strafverteidigung ist zunehmend mit digi-
talen Beweisen konfrontiert. Nicht nur in 
Fällen von Cybercrime oder Umfangsver-
fahren organisierter Kriminalität, sondern 
auch in weniger komplexen Strafsachen 
spielen digitale Daten oft in großen Men-
gen als Beweismittel eine Rolle. 

Die weite Verbreitung von Smartphones, 
die neben der klassischen Telefonie mehr 
noch der permanenten Aufzeichnung um-
fänglicher Kommunikation via E-Mails 
und Chats sowie der Vermessung von Be-
wegungs- und Aktionsmustern dienen und 
geradezu ein „ausgelagertes Gedächtnis“ 
darstellen, führt dazu, dass – so die Schät-
zung von IT-Experten – etwa in 85% der 
Strafsachen Handy-Daten, Funkzellenab-
fragen oder TKÜ-Maßnahmen in den Er-
mittlungen eine Rolle spielen. Zukünftig 
wird mit der sich beschleunigenden Digi-
talisierung aller Lebensbereiche von digi-
taler Medizin über autonomes Fahren bis 
zum Internet der Dinge der Bereich poten-
zieller elektronischer Beweismittel weiter 
massiv ausgeweitet. 

Während Polizei und Staatsanwaltschaft 
im Bereich digitaler Beweise über Jahre 
massiv aufgerüstet haben (Cyber-Krimi-
nalisten und Cyber-Staatsanwälte) ist von 
Cyber-Strafverteidigern kaum etwas zu se-
hen – Waffengleichheit: Fehlanzeige. 

Die für den 44. Strafverteidigertag in Ber-
lin geplante Ausstellung mit Fachvorträ-
gen zum Thema Digitale Forensik und zur 
Anwendung computergestützer Methoden 
digitaler Beweisanalyse soll hier ein Wen-
de einleiten. 

Strafrecht, Strafjustiz und 
Strafverteidigung im NS.
Lehren und Kontinuitäten

Prof. Dr. Kai Ambos
Rechtsanwalt Prof. Dr. Stefan König

Kai Ambos und Stefan König werden ihren 
gemeinsamen Vortrag durch zwei 15 - 20 
minütige Eingangsstatements einleiten. 

Ambos wird auf der Grundlage seines 
»NS Strafrecht« (Nomos 2019) den theo-
retisch-wissenschaftspolitischen Rahmen 
thesenartig darlegen und dabei insbe-
sondere auf (1) die Grundelemente des 
NS-Strafrechts, (2) die Rolle der Straf-
rechtswissenschaft samt personeller und 
inhaltlicher Kontinuität sowie (3) die Rolle 
der Justiz eingehen. 

König wird die Rolle und Bedeutung der 
Strafverteidigung in diesem justiziellen 
Kontext darstellen und dabei auch auf ver-
bliebene Handlungsspielräume hinweisen.

Danach werden die Referenten in eine – 
von einem Fachjournalisten moderierte 
– Diskussion untereinander und mit dem 
Publikum eintreten.

Die Veranstaltung findet am Samstag im 
Anschluss an die Arbeitsgruppen statt. 

Mit der ARINA AG, welche die Vertreter 
der forensischen IT-Hersteller vermittelt 
und mit Swiss FTS wird den Interessierten 
des Strafverteidigertages ein langjähriges 
Fachwissen rund um den Bereich Digitale 
Forensik & Investigation angeboten. 

Auf der Fach-Ausstellung werden Her-
steller und Experten die Funktionen von 
Software-Tools verständlich vorstellen, 
konkrete Fragen beantworten und Anwen-
dungsmöglichkeiten für die Strafverteidi-
gung aufzeigen. 

Vertreter von Cellebrite und MSAB, den 
Markführern im Bereich Smartphone-Da-
ten-Auswertung ¬ u.a. mit den auch unter 
Strafverteidigern bekannten Tools UFED 
und XRY sowie von Nuix, Reveal Data, Ma-
gnet Forensic und Forinco, Tools, die zur 
Aufbereitung, Verarbeitung und Auswer-
tung großer und heterogener digitaler Da-
tenmengen in komplexen Strafsachen z.B. 
im Wirtschaftsstrafrecht eingesetzt werden 
– stellen die Einsatzmöglichkeiten bei der 
Aufbereitung digitaler Daten für das Be-
weisverfahren dar. 

Am Beispiel der Anwendung von Prova-
lis-Software werden Möglichkeiten der 
eigenständigen Inhaltsauswertung großer 
Mengen von Textdaten (z.B. einer Vielzahl 
von Zeugen- und Beschuldigtenaussagen) 
durch die Strafverteidiger dargestellt. 

Das ebenfalls vertretene Projekt FORMO-
BILE, das im Rahmen von Horizon2020 
mit 7 Millionen Euro gefördert wird, zielt 
darauf ab, eine neue Generation von Soft-
ware zur Datenerfassung zu schaffen und 
dabei zugleich europaweite Standards für 
den Erfassungs- und Verarbeitungsprozess 
zu setzen wie auch qualifizierte Trainings-
formen zur Vermittlung der Standards im 
Bereich der Strafverfolgung zu erarbeiten. 
Strafverteidiger sollten hier einbezogen 
werden. 

Neben dem Ausstellungsteil werden Ein-
zelvorträge und Workshops zu folgenden 
Themen angeboten, die jeweils auch als 
Anwendungsbeispiele genannter Soft-
ware-Tools dienen: 

- Ermitteln mit Digitalen Daten

- Ermitteln rund um das Thema Mobi-
le-Forensik

- Analyse von Massendaten aus Smart-
phones und Cloud

- Handhabung von Passwortsperren, 
respektive verschlüsselten Daten

- Effizientes Sichten und Klassifizieren 
von Digitalen Daten/Beweismitteln

- Services und SaaS Lösungen

- Computergestützte Analyse von Mas-
sen-Text-Daten

Vor dem Hintergrund der rasanten Ent-
wicklung digitaler Forensik stellen sich 
aus Sicht der Strafverteidiger eine Reihe 
von Fragen mit Blick auf die Gewährleis-
tung der Waffengleichheit im Zugang und 
der Verarbeitung digitaler Beweise, die an 
die Gesetzgebung, Justizpolitik aber auch 
hinsichtlich Aus- und Weiterbildung zum 
Umgang mit eEvidence zu stellen sind. 
Auch dazu kann es vor dem Hintergrund 
der IT-Ausstellung eine Verständigung ge-
ben. 

Die Veranstaltung ist als Ausstellung 
rund um den Lichthof der Technischen 
Universität am Samstag während der 
Zeit der Arbeitsgruppen geplant. Zu-
sätzlich wird es Kurzeinführungen in 
die vorgestellte Technik und Software 
geben. Genaue Informationen erhalten 
Anmelder*innen im Vorfeld der Tagung.



Vom Schuldstrafrecht zum 

funktionalen Strafrecht
44. Strafverteidigertag * Berlin * 20.-22.3.2020

ist
effizient

esdass ist,wichtig

information 
Anmeldung & DSGVO
Seit Inkrafttreten der DSGVO sind wir verpflichtet, Sie nicht nur über die im Zusammenhang 
mit der Anmeldung zum Strafverteidigertag von uns gesammelten personenbezogenen Da-
ten zu informieren, sondern auch Ihr Einverständnis für diese Verwendung einzuholen. Bitte 
beachten Sie, dass eine Anmeldung nur dann vollständig ist, wenn Sie Ihr Einverständnis 
durch ankreuzen oder abhaken des entsprechenden Kästchens und Unterschrift erklären.  

Zur Anmeldung können Sie das Anmeldeformular auf der Rückseite des Programmheftes 
verwenden. Die Anmeldung lässt sich entlang der Perforation heraustrennen und als Post-
karte verwenden. Alternativ können Sie sich online anmelden unter www.strafverteidigertag.
de (siehe auch QR-Code auf der inneren Umschlagseite). 

Angemeldete Teilnehmer*innen erhalten außerdem im Vorfeld der Tagung ein Materialheft 
mit Beiträgen zu den Arbeitsgruppen der Tagung. Im Nachgang der Tagung erhalten alle an-
gemeldeten Teilnehmer*innen einen Ergebnisband mit den Referaten und Ergebnissen der 
Tagung per Post zugesandt. 

Teilnahmebeitrag
300,- € (252,10 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 47,90 €) für Mitglieder der 
         Strafverteidigervereinigungen*
450,- € (378,15 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 71,85 €) für Nichtmitglieder 
200,- € (168,07 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 31,93 €) Zulassung bis 3 Jahre 
100,- € (84,03 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 15,97 €) Referendar*innen/Studierende 

* Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder der als Veranstalter genannten Vereinigungen - Prüfung vorbehalten. Bitte beach-
ten Sie, dass die Strafverteidigervereinigung Rheinland-Pfalz/Saarland nicht Mitglied im Organisationsbüro der Straf-
verteidigervereinigungen und damit nicht Mitveranstalterin ist. Übernachtung und Verpflegung sind im Tagungsbeitrag 
nicht enthalten.

Der Teilnahmebeitrag wird mit der Anmeldung fällig. Sie erhalten nach erfolgter Anmel-
dung eine Anmeldebestätigung mit Rechnung (per Post), der Sie auch die entsprechenden 
Bankdaten zur Überweisung entnehmen können. 

Stornierung: Bei Stornierungen bereits erfolgter Anmeldungen bis einschließlich 1. März 
2020 behalten wir eine Stornogebühr von 10 Prozent des Tagungsbeitrags ein; bei späte-
ren Stornierungen werden 50 Prozent des Tagungsbeitrags einbehalten. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir bei kurzfristigen Abmeldungen (ab dem 15. März 2020) keine 
Teilnahmegebühren erstatten. 



information 
Anmeldung & DSGVO
Seit Inkrafttreten der DSGVO sind wir verpflichtet, Sie nicht nur über die im Zusammenhang 
mit der Anmeldung zum Strafverteidigertag von uns gesammelten personenbezogenen Da-
ten zu informieren, sondern auch Ihr Einverständnis für diese Verwendung einzuholen. Bitte 
beachten Sie, dass eine Anmeldung nur dann vollständig ist, wenn Sie Ihr Einverständnis 
durch ankreuzen oder abhaken des entsprechenden Kästchens und Unterschrift erklären.  

Zur Anmeldung können Sie das Anmeldeformular auf der Rückseite des Programmheftes 
verwenden. Die Anmeldung lässt sich entlang der Perforation heraustrennen und als Post-
karte verwenden. Alternativ können Sie sich online anmelden unter www.strafverteidigertag.
de (siehe auch QR-Code auf der inneren Umschlagseite). 

Angemeldete Teilnehmer*innen erhalten außerdem im Vorfeld der Tagung ein Materialheft 
mit Beiträgen zu den Arbeitsgruppen der Tagung. Im Nachgang der Tagung erhalten alle an-
gemeldeten Teilnehmer*innen einen Ergebnisband mit den Referaten und Ergebnissen der 
Tagung per Post zugesandt. 

Teilnahmebeitrag
300,- € (252,10 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 47,90 €) für Mitglieder der 
         Strafverteidigervereinigungen*
450,- € (378,15 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 71,85 €) für Nichtmitglieder 
200,- € (168,07 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 31,93 €) Zulassung bis 3 Jahre 
100,- € (84,03 € zzgl. 19 % U-St. i.H.v. 15,97 €) Referendar*innen/Studierende 

* Der Mitgliederpreis gilt für Mitglieder der als Veranstalter genannten Vereinigungen - Prüfung vorbehalten. Bitte beach-
ten Sie, dass die Strafverteidigervereinigung Rheinland-Pfalz/Saarland nicht Mitglied im Organisationsbüro der Straf-
verteidigervereinigungen und damit nicht Mitveranstalterin ist. Übernachtung und Verpflegung sind im Tagungsbeitrag 
nicht enthalten.

Der Teilnahmebeitrag wird mit der Anmeldung fällig. Sie erhalten nach erfolgter Anmel-
dung eine Anmeldebestätigung mit Rechnung (per Post), der Sie auch die entsprechenden 
Bankdaten zur Überweisung entnehmen können. 

Stornierung: Bei Stornierungen bereits erfolgter Anmeldungen bis einschließlich 1. März 
2020 behalten wir eine Stornogebühr von 10 Prozent des Tagungsbeitrags ein; bei späte-
ren Stornierungen werden 50 Prozent des Tagungsbeitrags einbehalten. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir bei kurzfristigen Abmeldungen (ab dem 15. März 2020) keine 
Teilnahmegebühren erstatten. 

Fortbildungsnachweis 
Teilnehmer*innen des Strafverteidigertages haben die Möglichkeit, einen Fort-
bildungsnachweis nach § 15 FAO zu erhalten. Bescheinigt wird die Teilnahme 
am Eröffnungsvortrag (Freitagabend), einer Arbeitsgruppe (Samstag) sowie der 
Schlussdiskussion (Sonntag) [= 10 Stunden]. Ebenfalls wird die Teilnahme an den 
angebotenen Zusatzveranstaltungen entsprechend der Dauer bescheinigt (Ak-
tuelles aus Europa, historischer Vortrag). Voraussetzung für die Erteilung eines 
Fortbildungszertifikats ist ein Eintrag in die vor Ort erhältlichen Teilnehmerlisten. 
Die Fortbildungsnachweise werden nicht vor Ort ausgegeben, sondern nach der 
Tagung per Post an alle angemeldeten Teilnehmer*innen versandt. 
Bitte beachten Sie, dass wir zur Erfüllung unserer Nachweispflichten auch die 
Teilnahme an der Schlussveranstaltung am Sonntag überprüfen müssen. Der 
Eintrag in die Teilnahmeliste ist am Sonntag vor Ort möglich.

Kinderbetreuung
- Betreuung am Samstag
- ab 2 Jahre
- verbindliche Voranmeldung bis 10. Februar 2020

Bei Bedarf bieten wir für Samstag vor Ort eine Kinderbetreuung an. Kinder ab 
einem Mindestalter von zwei Jahren werden während der Zeit der Arbeitsgruppen 
von qualifizierten Erzieher*innen betreut. Je nach Größe der Gruppe nehmen wir 
dafür einen kleinen Unkostenbeitrag. Zur Planung bitten wir um verbindliche und 
frühzeitige Mitteilung, ob Sie ein oder mehrere Kinder betreuen lassen möchten 
(bitte unbedingt mit Altersangabe). Bitte melden Sie Ihren Betreuungsbedarf bis 
zum 10. Februar bei uns an. Details zur Betreuung teilen wir Ihnen rechtzeitig vor 
der Tagung mit.

Unterkunft
Für Ihre Unterkunft müssen Sie selbst Sorge tragen. Für Teilnehmer*innen des 
Strafverteidigertages stehen Zimmerkontingente in verschiedenen Preisklassen 
zur Verfügung. Kontingente werden vorgehalten in folgenden Häusern:
Steigenberger Hotel - Los-Angeles-Platz 1. 10789 Berlin EZ: 149,00 € p.N. inkl. 
Frühstück; DZ: 169,00 € p.N. inkl. Frühstück - 030 - 2127 702 oder reservati-
ons@berlin.steigenberger.de - Stichwort: Strafverteidigertag
Hotel Bristol - Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin EZ: 119,00 € p.N. inkl. Früh-
stück; DZ: 139,00 € p.N. inkl. Frühstück - 030 - 8843 4704 oder reservations@
bristolberlin.com Stichwort: Strafverteidigertag
Hotel Lindner - Kurfürstendamm 24, 10719 Berlin EZ: 108,00 € p.N. inkl. Früh-
stück - 030 - 81825 22 - Stichwort: Strafverteidigertag
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Tagungsort
Freitagabend und Sonntagvormittag – Großer Konzertsaal der Universität der 
Künste, Hardenbergstr. 33, 10623 Berlin 
Samstag (Arbeitsgruppen) – Hauptgebäude der Technischen Universität, Straße 
des 17. Juni 135, 10623 Berlin.
 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung 
durch:
Verantwortlicher: Organisationsbüro der Strafverteidigervereini-
gungen, Geschäftsführer: Thomas Uwer, Fanny-Zobel-Str. 11, 
D-12435 Berlin, Deutschland Email: info@strafverteidigertag.
de Telefon: +49 (0)30 – 57701769 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Mit Ihrer Anmeldung zum Strafverteidigertag erheben wir fol-
gende Informationen:

1. 
- Anrede, Vorname, Nachname,
- eine gültige E-Mail-Adresse,
- Ihre postalische Anschrift
2. 
- Informationen über Ihre Mitgliedschaft bzw. Nichtmitglied-
schaft in einer der Strafverteidigervereinigungen bzw. dar-
über, ob Sie studieren oder sich im Referendariat befinden 
oder Ihre Zulassung zur Anwaltschaft nicht länger als zwei 
Jahre zurückliegt 

- Informationen über die von Ihnen gewünschte Arbeits-
gruppe

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
- um Sie als Teilnehmer*in des Strafverteidigertages identifi-

zieren zu können;
- um Ihnen Material zur Tagung zusenden zu können; 
- Ihnen die Ergebnisse der Tagung (Tagungsband) zuzusen-

den;
- zur Rechnungstellung und buchhalterischen Abrechnung 

der Tagung.
Nur wenn Sie dies wünschen, können diese Daten auch ver-
wandt werden, um 
- Sie auf den kommenden Strafverteidigertag; 
- oder auf rechtspolitische Initiativen der Strafverteidigervereini-

gungen (Policy Papers, Stellungnahmen, etc.) hinzuweisen;
- oder Ihnen die Mitgliederzeitung der Strafverteidigervereini-

gungen zukommen zu lassen. 

Sie haben die Möglichkeit, durch entsprechende Bestätigung 
auf dem Anmeldeformular zum Strafverteidigertag in die dies-
bezügliche Verwendung der Daten einzuwilligen. Diese Einwil-
ligung kann jederzeit widerrufen werden.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Ihre Anmeldung hin 
und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a & b DSGVO zu den 
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer 
Anmeldung und Teilnahme erforderlich.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 
bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungs- und Do-
kumentationspflichten aufbewahrt und im Anschluss gelöscht.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet ausschließlich im 
Rahmen der technisch-organisatorischen Durchführung und 
Abwicklung der Veranstaltung statt:

- postalischer Versand durch einen Versanddienstleister; 
- buchhalterische bzw. steuerliche Bearbeitung durch ein 

Steuerbüro. 

Wir versichern Ihnen, dass uns jeweils Verpflichtungserklärun-
gen im Sinne der DSGVO von Seiten des jeweiligen Dienst-
leisters vorliegen.
Eine Weitergabe von Daten darüber hinaus findet nicht statt.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
- gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung 

jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, 
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

- gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbei-
teten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbeson-
dere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Katego-
rien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offen-
gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, 
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Be-
stehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, 
sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen 
zu deren Einzelheiten verlangen;

- gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung un-
richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen;

- gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die 
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Ver-
arbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ab-
lehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben;

- gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-
gen und

- gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ar-
beitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

Hinweise zur Datenverarbeitung im Zusammenhang 
mit Ihrer Anmeldung zum Strafverteidigertag


